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Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am: 

 

Namens der Gemeindeversammlung: 

Die Gemeindepräsidentin: 

 

 

 

 

Von der Baudirektion genehmigt am: 

 

Für die Baudirektion: 

 

 

 

 

  

 

 

 

Die Gemeindeschreiberin: 
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Bericht zu den Einwendungen  

1 Einleitung 

Der Gemeinderat Hüttikon hat mit Beschluss vom 13. Juni 2022 die Revision 

des kommunalen Verkehrsrichtplans zu Handen der öffentlichen Auflage und 

Mittwirkung gemäss § 7 des Planungs- und Baugesetztes (PBG) verabschiedet. 

Die Revisionsvorlage des Verkehrsrichtplans wurde während 60 Tagen vom 17. 

Juli 2022 bis 15. August 2022 öffentlich aufgelegt. Aus der Bevölkerung und 

der Anhörung sind keine Anträge eingegangen.  

Parallel zur öffentlichen Auflage wurden die nach- und nebengeordneten Pla-

nungsträger (Region und Nachbargemeinden) angehört. Es ging eine Stellung-

nahme der Zürcher Planungsgruppe Furttal (ZPF) ohne Anträge ein. Die ZPF 

begrüsst die vorgesehenen Ergänzungen am Fusswegnetz. 

 

Beschluss GR für öffentliche Auflage 13. Juni 2022 

Öffentliche Auflage 17. Juli – 15. August 2022 

Behandlung Einwendungen 

(vorliegender Bericht) 

22. August – 1. Oktober 

2022 

Beschluss GR z.Hd. GV 17. Oktober 2022 

GV 6. Dezember 2022 

Genehmigung durch Baudirektion Februar 2023 

Inkrafttreten März 2023 

 

Innerhalb der Auflagefrist sind keine Einwendungen eingegangen. Im vorlie-

genden Bericht werden demnach keine Einwendungen behandelt resp. dazu 

Stellung genommen.  

 

 

Vorbemerkung 

Öffentliche Auflage und Anhörung 

Vernehmlassung Region und  

Nachbargemeinden 

Mitwirkungs- und  

Genehmigungsprozess 

Keine Einwendungen bei der  

öffentlichen Auflage 



 

  

  
 

 
 

 


